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Behinderung der privaten gewerblichen Arbeit

B ietet sich der sowjetzonalen Verwaltung eine Handhabe, 
die gewerbliche Tätigkeit eines privaten Unternehmens 
zu untersagen, so macht sie von dieser M öglichkeit ohne 
weiteres Gebrauch, wobei es auf die rechtliche Begrün
dung im  einzelnen nicht so sehr anzukommen scheint. 
Geringfügige Verstöße gegen bestehende Verordnungen 
und gesetzliche Regelungen der Sowjetzone dienen als 
Vorwand für den Entzug einer bestehenden Gewerbe
genehmigung.

DOKUMENT 286

G R O S S - B E R L I N  
R a t des S tadtbezirks Friedrichshain 

A bteilung örtliche Industrie  u. Handwerk 
— Gewerbelenkung —

Berlin 0 34, den 20. A ugust 1956 
G rünberger S traße  N r. 54

An ...........

B e t r . :  W i d e r r u f  d e r  G e w e r b e e r la u b n is

Die Ihnen erteilte Gewerbeerlaubnis N r ................ fü r
einen Dam enkonfektionsbetrieb seit dem 24. Ju li 1946
i n ...........w ird m it sofortiger W irkung gem äß § 4 Abs. 1
Ziffer 2 in Verbindung m it § 3 Ziffern 1 und 2 der Ver
ordnung über die Zulassung zum Gewerbebetrieb vom
20. Septem ber 1949 (VOB1. I  S. 298) widerrufen.
Sie werden aufgefordert, die G ew erbeerlaubniskarte 
unverzüglich beim R a t des S tadtbezirks Friedrichshain, 
A bteilung ö rtliche Industrie und Handwerk, Gewerbe
lenkung, abzugeben oder dem  V ertre te r des R ates des 
S tadtbezirks auszuhändigen.

Jede weitere G ew erbetätigkeit is t ab sofort einzustel
len.

B e g r ü n d u n g :

Bei einer Ü berprüfung am  9. Ju li 1956 w urde festge
stellt, daß  Ih r  Betrieb unbezahlte RE-Rechnungen in 
Höhe von 110 000,— DM vorzuliegen h a tte  und sich 
ein M inus-Kapital in Höhe von 10 000,— DM ergab. 
Das Berliner S tadtkontor lehnte es ab, Ih ren  Betrieb 
w eiterhin zu kreditieren.
Ih re r  Verpflichtung, bis zum  15. A ugust 1956 zum in
dest das M inus-Kapital zu beseitigen, sind Sie bis heute 
nicht nachgekommen, so daß der augenblickliche Stand 
der RE-Rechnungen 76134,— DM b e trä g t und das 
M inuskapital w eiterhin 10 000,— DM. Trotzdem  Sie eine 
spezifizierte A ufstellung über M aterial und F ertig fab ri
k a te  abgegeben haben, is t bis heute nicht k la r erkenn
bar, ob fü r  66 000,— DM Gegenwerte vorhanden sind. 
W ir sind der Meinung, daß es nicht v ertre tb ar ist, Ihren  
Betrieb m it volkseigenen oder M itteln der p rivaten  
W irtschaft zu finanzieren.
N ach dem A usgeführten m uß Ihnen die zur F ührung  
eines selbständigen Gewerbebetriebes erforderliche per
sönliche Zuverlässigkeit abgesprochen werden.

Die Begründung für den W iderruf der Gewerbeerlaub
nis (Dokument 286) geht aus von „unbezahlten RE- 
Rechnungen und einem daraus sich ergebenden Minus
kapital in Höhe von 10 000,— DM“. Hierbei ist zu be
merken, daß das sogenannte RE-Verfahren  =  Rech- 
nungs - Einzugsverfahren =  über die sowjetzonale 
Notenbank (Bankeninkasso) eine Verrechnung der 
fällig werdenden Forderungen durch die soiojetzonale 
Staatsbank nach Ablauf von 7 Tagen nach Rechnungs
erteilung vorsieht. Es entspricht der Regel, daß „volks
eigene“ Betriebe und Verwaltungsstellen der Zone aus
gesprochen schlechte Zahler sind. Beliefert ein privates 
Unternehmen hauptsächlich „volkseigene“ Unternehmen 
des Handels, der Industrie oder Verwaltungsstellen, so 
muß es gewöhnlich m it starken Zahlungsverspätungen 
rechnen. Bei einem Lieferanten häufen sich infolgedes
sen nur zu leicht Forderungen gegenüber säumigen Zah
lern, so daß daraus vorübergehend Zahlungsschwierig
keiten beim privaten Unternehmen entstehen können. 
Die Möglichkeit, auf zivilrechtlichem W ege zu einem  
Forderungsausgleich zu gelangen, bleibt hier unberück
sichtigt, und die sowjetzonale Verwaltung zieht den 
W eg vor, dem privaten Unternehmen o h n e  B e r ü c k 
s i c h t i g u n g  d e s  K a u s a l z u s a m m e n h a n g e s  
die Gewerbeerlaubnis und dam it die Existenzgrundlage 
zu entziehen.
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